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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Mondsee vom 11. 12. 2023 mit der eine

ABFALLGEBÜHRENORDNUNG

für die Marktgemeinde Mondsee neu erlassen wird erlassen wird.

Aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBI. l Nr. 116/2016, und des § 10 des Oö
Hundehaltegesetzes 2002, LGBI. Nr. 147/2002, zuletzt geändert durch LGBI. Nr. 68/2022, wird
verordnet;

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichgesetzes 2017, B6BI. l Nr. 11 6/2016
i. d. g. F. und des § 18 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009. LGBI. Nr. 71/2009 i.d. g.F
wird verordnet:

Gegenstand der Gebühr
Für die Sammlung (Erfassung). Entsorgung und Verwertung von Abfällen ist eine
Abfallgebühr zu entrichten.

Höhe der Gebühren (ind. 1 0 % Umsatzsteuer)

(1) Für die in Haushalten und Betrieben anfallenden Abfälle ist jährlich eine Grundgebühr
in Höhe von   32, 13 (inkl. 10 % Umsatzsteuer) zu entrichten.
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(2) Für die laut Abfallordnung vorgesehen Abholung der Abfälle ist zusätzlich zur
Grundgebühr folgende Gebühr (inkl. 10 % Umsatzsteuer) zu entrichten;

ai) für die 90 l fassende Abfalltonne bei wöchentlicher Entleerung
je Entleerung   6,38 (das sind  331,61 pro Jahr)

a2) für die 90 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 2. Woche
je Entleerung   6,38 (das sind   165,81 pro Jahr)

a3) für die 90 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 4. Woche
je Entleerung   6^8 (das sind   82,90 pro Jahr)

bi) für die 120 l fassende Abfalltonne bei wöchentlicher Entleerung
je Entleerung   8,07 (das sind   419.53 pro Jahr)

b2) für die 120 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 2. Woche
je Entleerung   8,07 (das sind   209,76 pro Jahr)

b3) für die 120 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 4. Woche
je Entleerung   8,07 (das sind   104,88 pro Jahr)

el) für die 240 l fassende Abfalltonne bei wöchentlicher Entleerung
je Entleerung   16,03 (das sind   833,49 pro Jahr)

c2) für die 240 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 2. Woche
je Entleerung   16,03 (das sind  416,74 pro Jahr)

c3) für die 240 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 4. Woche
je Entleerung   16,03 (das sind  208,37 pro Jahr)

d) für einen 90 l fassenden Abfallsack pro Entleerung   6,38

(3) Ist ein Grundstück nicht während des ganzen Jahres an die Abfuhr von Abfällen
angeschlossen, ist die Abfallgebühr aliquot zu entrichten.

Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist der Grundstückseigentümer, im Falle des Bestehens von
Baurechten oder Nutzungsrechten ist der Bauberechtigte bzw. der Nutznießer zur
Entrichtung der Gebühren verpflichtet.
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Beginn der Gebührenpflicht

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Geldleistungen nach § 2 beginnt mit Anfang des
Monats, in dem die Sammlung (Erfassung) von Abfällen von den jeweiligen Grundstücken
erstmals stattfindet.

Fälligkeit

Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich, und zwar am 15. 02, 15. 05., 1 5. 08. und 15. 11
eines jeden Jahres zur Zahlung fällig.

Die Abfallgebühr für den Abfallsack ist bei Kauf desselben zur Zahlung fällig.

Umsatzsteuer

In den in § 2 geregelten Gebühren ist die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß
enthalten.

§7
Inkrafttreten

1. Diese Abfallgebührenordnung wird gemäß § 94 Abs. 1 0. 0. Gemeindeordnung 1990
i. d. g. F. durch zwei Wochen kundgemacht und wird mit 1. Jänner 2024 rechtswirksam.

2. Gleichzeitig tritt die Abfallgebührenordnung vom 10. Dezember 201 8 außer Kraft.

Der Bürgermeister
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Josef Wendtner

Angeschlagen am: 12. 12. 2023

Abgenommen am:
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